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Statiſtiſche Mittheilungen
über das Großherzogthum Baden .

Bend XI . Zabegang 1900 . ka

Inhalt : Die landwirthſchaftlichen Anbauflächen , die Ernteergebniſſe und die Ernte - und Hagelſchäden des
Jahres 1899 .

Die landwirthſchaftlichen Anbauflächen , die Ernteergebniſſe und die Ernte⸗ und

Hagelſchäden des Jahres 1899 .

( Vergl . Band XVI, , Jahrgang 1899 , Nr . 4, Seite 97ff . )

Die ſeit dem Jahre 1865 vom vormaligen Großh . Handelsminiſterium veranlaßte alljährliche
Erhebung über den Anbau und die Ernteerträgniſſe der landwirthſchaftlichen Gewächſe in den
einzelnen Gemeinden des Großherzogthums hat zu Folge der Beſtimmungen des Bundesraths über
die Sammlung von Saatenſtands - und Erntenachrichten vom 19 . Januar 1899 —Centralblatt
für das Deutſche Reich Seite 11 — eine Aenderung erfahren . Während die Ermittlung der
Anbauflächen der Hauptfrüchte in den Monat Juni verlegt wurde , deren Ausführung nebſt der
für Landeszwecke erfolgenden Erhebung der Nachfrüchte den Bürgermeiſterämtern verblieb , ſind die
Ernteſchätzungen , welche bisher ebenfalls zu deren Dienſtesobliegenheiten gehörten , nach den vor -
erwähnten Beſtimmungen beſonderen ſachverſtändigen Vertrauensmännern , welche während der
Vegetationsperiode , d. i. von April bis November , allmonatlich auch über den Stand der Saaten
zu berichten haben , übertragen worden .

Dieſe Berichterſtatter , deren Zahl urſprünglich 87 betrug , jedoch mit Rückſicht auf die
Erweiterung ihrer Berichtsthätigkeit auf 161 vermehrt wurde , haben Mitte November für ihren
Bezirk die vom Hektar gewonnenen Erntemengen in Zentnern anzugeben .

Bei der Bildung und Abgrenzung der einzelnen Berichtsbezirke war man möglichſt bedacht ,
gleichartige Gemeinden d. h. ſolche mit gleichen oder ähnlichen klimatiſchen, Boden - und landwirth⸗
ſchaftlichen Betriebsverhältniſſen je zu einem Berichtsbezirk zu vereinigen und letztere ſo zu geſtalten ,
daß die bisherige Darſtellung der Erhebung nach Verwaltungsbezirken, ſowie nach natürlichen
Gebieten auch künftighin möglichſt beibehalten werden kann .

Während die Zahl der landwirthſchaftlichen Gewächſe und Kulturarten , deren Anbaufläche
zu ermitteln iſt, für die Zwecke der Landesſtatiſtik im Weſentlichen die gleiche geblieben iſt , obwohl
den neueren Beſtimmungen entſprechend nur noch 14 für die Reichsſtatiſtik vorgeſchrieben find ,
bilden den Gegenſtand der Ernteſchätzungen , abweichend von der bisherigen Uebung , künftighin
nur noch die verbreitetſten und wichtigſten Früchte und Gewächſe, und mwar von Winter -
getreide : Winterweizen , Winterſpelz , Winterroggen , ferner aus Landesintereſſe die Gemeng⸗
ſaaten : Weizen und Roggen (Halbweizen) , Spelz und Roggen und Spelz und Weizen ; von
Sommergetreide : Sommerweizen , Sommerroggen , Gerſte und Hafer ; von Knollen und
Wurzelgewächſe n : Kartoffeln , aus Landesintereſſe auch Runkelrüben ; von Futterkräutern
und Gräſern : Klee ( auch mit Beimiſchung von Gräſern ) , Luzerne und Wieſen ; endlich aus
Landesintereſſe Tabak , Hopfen , Wein und Stoppelrüben ( weiße Rüben ) .

Mit Rückſicht darauf , dağ die von den beſondern Saatenſtands - und Ernteberichterſtattern
gelieferten Angaben über den Ernteausfall der wichtigſten Feldfrüchte ꝛc. ſich faſt durchgängig
ummer noch auf ein Gebiet erſtreckten, dem eine ganze Anzahl von Gemeinden angehört , und daß
dieſe allgemeinen Schätzungen eine Beurtheilung der nicht ſelten doch immer noch recht verſchiedenen
landwirthſchaftlichen Produktionsverhältniſſe der einzelnen Gemeinden nicht ermöglichen , daß aber
die Kenntniß dieſer Verhältniſſe für die einzelnen Gemeinden zur Beurtheilung ihrer wirthſchaftlichen
Lage ſehr wünſchenswerth iſt , erſchien es nothwendig , daß die Bürgermeiſterämter für ihre Ge⸗

markungsflächen am Schluſſe des Erntejahrs wenigſtens ein allgemeines , in Worten auszudrückendes
Urtheil über den Ernteausfall der wichtigſten Früchte abgeben und Angaben über etwa vorgekommene
Ernteſchäden machen. Zu dieſem Zwecke wurde mit Erlaß vom 15 . November 1899 eine alljährlich
von den einzelnen Gemeinden vorzunehmende Ergänzu ug der Ernteſtatiſtik angeordnet , bei
der gleichzeitig über Anbau und Ertrag der Nach - und Stoppelfrüchte zu berichten iſt.

Fortſetzung des Textes auf Seite 168. )
Bd. XVII . 1900. 24
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